
26. September 2025

TOP 9
Bericht zum Chancen-Aufenthaltsrecht
Zukunftschancen für geduldete 

Menschen im Landkreis Aurich

Amt für Bürgerdienste, Ordnung und 
Sicherheit
Marcel Schäfer

Anlage 4



WAS VERBIRGT SICH HINTER DEM CHANCENAUFENTHALTSRECHT?

• Das Chancenaufenthaltsrecht ist ein integrationspolitisches Instrument, das langjährig 
Geduldeten eine Perspektive und Rechtssicherheit bietet

• Es handelt sich um eine einmalige, befristete und stichtagsbezogene Maßnahme

• Für Kommunen bedeutet es: mehr Planungssicherheit, bessere Integration und neue 
Herausforderungen

• Individuelle Möglichkeit mit dem Ziel einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger 
Integration (gesellschaftlicher Nutzen)



ENTWICKLUNG DES CHANCENAUFENTHALTSRECHTS?

• 2015-2021: Debatten um Bleiberecht für Geduldete

• 2022: Einführung §104c AufenthG

• 2023: Erste Erteilungen

• 2025: Evaluierung durch BAMF



WELCHE VORAUSSETZUNGEN GELTEN?

• Mind. 5 Jahre Aufenthalt zum Stichtag 31.10.2022

• Keine schwerwiegenden Straftaten

• Keine Täuschung über Identität oder Staatsangehörigkeit

• Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung

Besonderheiten:

• Gilt auch für Familienangehörige – auch unter 5 Jahren Aufenthalt 

• AE für 18 Monate befristet – Übergang zu §25a/b AufenthG möglich
(integrationspolitische Gründe)



VERFAHREN BEI DER AUSLÄNDERBEHÖRDE

• Antragstellung bei der Ausländerbehörde

• Prüfung der Voraussetzungen

• Erteilung für 18 Monate

• Beratung und Begleitung durch Migrationsdienste

• Bearbeitungsdauer 4-6 Wochen

Praxishürden:

• Identitätsklärung (Passbeschaffung)

• Lebensunterhaltssicherung

• Deutschkenntnisse (A2)



BAMF-KURZANALYSE  03/2025
• Berechtigte: ca. 137.000

• Anträge: k.A. 

• Erteilte AE: ca. 76.000 (Anfang September 2024)

• Primär: ca. 56.600

• Familienbezogen: ca. 19.400

• Dauerhaftes Bleiberecht: ca. 15 %

Anfang September befanden sich etwa 83% mit ChAufR noch im 18-monatigen 
Probeaufenthalt



FALLZAHLEN LANDKREIS AURICH?

• Berechtigte: ca. 350

• Anträge: 269

• Erteilte AE: 215

• Primär: 151

• Familienbezogen: 64

• Dauerhaftes Bleiberecht: 28 (10,40%)

• Versagungen: 17 (  6,32%)

• Erteilungsquote: 80%

• Im Probeaufenthalt 170 (79%)



• § 25a AufenthG (14-27 Jahre)

• Geklärte Identität
Ausnahmen möglich, wenn zumutbare Maßnahmen zur Klärung erfolglos waren.

• Keine schwerwiegenden Straftaten
Keine rechtskräftige Verurteilung wegen vorsätzlicher Straftaten. Geldstrafen bis zu 50 
Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen bei ausländerrechtlichen Delikten bleiben 
außer Betracht.

• Kein Bekenntnis gegen die FDGO

• Mind. 4 Jahre Aufenthaltsdauer

• Mind. dreijähriger Schulbesuch bzw. erfolgreicher anerkannter 
Schulabschluss

• Einfügen in deutsche Lebensverhältnisse aufgrund Ausbildung 
und bisheriger Lebensweise
bspw. Ausbildung, Wohnsituation, soziales Umfeld, Teilnahme am gesellschaftl. Leben

• Sprachniveau mind. A2 
Nachweis über Schulabschluss impliziert

 AE für zunächst ein Jahr

 ermöglicht Familiennachzug

• § 25b AufenthG (> 27 Jahre)

• Geklärte Identität
Ausnahmen möglich, wenn zumutbare Maßnahmen zur Klärung erfolglos waren.

• Keine schwerwiegenden Straftaten
Keine rechtskräftige Verurteilung wegen vorsätzlicher Straftaten. Geldstrafen bis zu 
50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen bei ausländerrechtlichen Delikten bleiben 
außer Betracht.

• Bekenntnis zur FDGO
Zusätzlich: Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und Einfügung in 
die Lebensverhältnisse in Deutschland

• Mind. 6 Jahre Aufenthaltsdauer 
Familien mit mind. Kindern 4 Jahre

• Sicherung des Lebensunterhaltes
Ausnahmen u.a. bei Studierenden, Familien mit ergänzenden Leistungen…

• Tatsächlicher Schulbesuch schulpflichtiger Kinder

• Sprachniveau mind. A2 
Nachweis durch Zertifikate bspw. Integrationskurs

 AE für zunächst ein Jahr

 ermöglicht Familiennachzug

MÖGLICHKEITEN ZUM WECHSEL IN RECHTMÄßIGEN AUFENTHALT
CHANCENAUFENTHALTSRECHT => QUASI „AUFENTHALT AUF PROBE“



AUSBLICK
• Gesetz tritt am 01.01.2026 außer Kraft:

Das Chancenaufenthaltsrecht schafft Perspektiven für Geduldete und
Handlungsspielräume für Kommunen, Integration gezielt zu fördern. Ob dieses
Instrument erhalten bleibt, hängt von politischen Weichenstellungen auf Bundesebene
ab.

Kommunale Bedeutung:

• Entlastung der Verwaltung

• Förderung von Integration

• Planungssicherheit 



FRAGEN ZUM THEMA?


